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Auftrag zur Lieferung von 
OstalbStrom Dynamik 
 
Netzbetreiber: Stadtwerke Aalen GmbH (SWA) 

Ausfertigung für SWA
Bitte unterschrieben an die Stadtwerke 
Aalen zurücksenden und für die eigenen 
Unterlagen Kopie erstellen. 
 
KundenInformationsZentrum  
der Stadtwerke Aalen  
Gmünder Str. 20 in 73430 Aalen

1 Grundsätzliche Informationen 
Dieser Vertrag regelt die Belieferung mit Strom mit einem dynamischen 
Tarif. Der Tarif spiegelt die Preisschwankungen auf den Kurzfristmärkten 
für Strom, den sogenannten Spotmärkten wider. Bezugspunkt für den 
Tarif dieses Vertrags ist die Preisbildung am Day-Ahead-Markt der Ener-
giebörse EPEX-Spot SE. Aktuell wird an jedem Kalendertag um 12 Uhr in 
einer Auktion ein Preis für jede Viertelstunde des nächsten Tages ermit-
telt.  
Das vom Kunden zu zahlende Entgelt besteht neben einem vertriebli-
chen Grundpreis, aus einem Arbeitspreis Energie pro Kilowattstunde, 
der sich am Day-Ahead-Markt der Energiebörse EPEX-Spot SE 
(www.epexspot.com) für die jeweilige Viertelstunde fortlaufend neu 
bildet, sowie den in beigefügtem Preisblatt aufgeführten Netz- und 
Messstellenbetriebsentgelten, Abgaben, Umlagen sowie der Umsatz-
steuer. Damit der Verbrauch der jeweiligen Viertelstunde zugeordnet 
werden kann, ist ein intelligentes Messsystem erforderlich.   
Der Kunde kann durch Steuerung seines Strombezuges von Viertelstun-
den mit günstigen untertägigen Börsenpreisen (etwa aufgrund der Ver-
fügbarkeit erneuerbarer Energien wie Wind oder Sonne im Stromnetz) 
profitieren und – soweit möglich – in Viertelstunden mit hohen Stromprei-
sen (z. B. wenig Wind bzw. Sonne) seinen Bezug reduzieren. Anders als 
bei einem statischen Tarif, also einem einheitlichen Preis für alle Viertel-
stunden z. B. eines Jahres, werden bei einem dynamischen Tarif also 
auch Preisausschläge (in denen der Strom besonders günstig oder beson-
ders teuer ist) vom Kunden unmittelbar wahrgenommen. Dies bietet Ri-
siken wie Chancen und ist insbesondere für Kunden attraktiv, die einen 
nennenswerten Teil ihres Bezugs in Viertelstunden mit günstigeren Prei-
sen verlagern können. 
Neben Preisunterschieden für einzelne Viertelstunden eines Tages unter-
liegt der Strommarkt insgesamt Preisschwankungen. So kam es etwa als 
Folge des Ukrainekrieges trotz weiterhin bestehender unterschiedlicher 
Viertelstundenpreise zu einem starken Preisanstieg des Gesamtmarktes 
(durchschnittlicher Tagespreis). Solche allgemeinen Preisentwicklungen 
werden bei einem dynamischen Tarif nicht durch einen vereinbarten 
Festpreis abgefangen und dadurch verzögert weitergegeben. Auch dies 
bietet Risiken wie Chancen. Von einem Absinken des allgemeinen Preis-
niveaus partizipiert der Kunde ebenfalls unmittelbar und nicht wie bei 
einem Festpreis nur verzögert. Die Bindung des tatsächlichen Strombe-
zuges an den aktuellen Börsenpreis des Spotmarktes kann zudem dazu 
führen, dass die Höhe der vom Kunden zu zahlenden Rechnung aufgrund 
der volatilen Börsenpreise und etwaiger jahreszeitlicher Verbrauchs-
schwankungen monatlich stark variiert. 

2 Lieferanschrift des Kunden 
Bitte Kundenart ankreuzen:   
       Privatkunde                 Hausverwaltungskunde              Gewerbekunde 
 
 
Firma / Name, Vorname / Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

... 
Straße / Hausnummer 

a 
PLZ / Ort 

. 
Telefon 

a 
E-Mail    Handelsregisternummer  (Gewerbe) 

. 
Vertragskonto bei SWA   Steuernummer (Gewerbe)  

. 
Marktlokations-ID (MaLo bzw. Zählpunktbezeichnung. Diese Angaben finden Sie auf Ihrer Jahresrechnung)  

. 
Zählernummer 

Der Lieferant kann dem Kunden über die angegebene E-Mail-Adresse 
rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung  
 
 

 
oder Beendigung dieses Vertragsverhältnisses (z. B. Mitteilungen über 
den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Für eine darüber hinaus-
gehende Verwendung der E-Mail-Adresse gilt Ziffer 11. Änderungen der 
vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverzüg-
lich in Textform mitzuteilen. 

3 Bisheriger Energiebezug (nur für Neukunden) 
Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um 
folgende Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten 
Energierechnung. (Achtung: Unterlagen können nicht zurückgeschickt 
werden.): 
 
       Neueinzug/Umzug 

* 
Datum der Übernahme                                               Zählerstand am Tag der Übernahme 

Bitte beachten: Falls Neueinzug / Umzug in der Zukunft liegt, bitte Zählerstand nach-
reichen. Sollten weitere Zähler angemeldet werden, bitten wir Sie darum uns die Da-
ten über unser Umzugsformular auf unserer Website zu übermitteln.  
 
 
       Lieferantenwechsel 

* 
Name des bisherigen Lieferanten  Bisherige Kundennummer  

* 
Vorjahresstromverbrauch in kWh 

4 Lieferbeginn (nur für Neukunden) 
Gewünschter Lieferbeginn: 
 
       Nächstmöglicher Zeitpunkt              zum         (Datum) 
 
Für den tatsächlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB.  

5 Laufzeit / Preise / Kündigung 
Die Vertragslaufzeit ab Vertragsbeginn beträgt 12 Monate. Die Kündi-
gungsfrist beträgt einen Monat zum Ende der Erstvertragslaufzeit. Ohne 
Kündigung verlängert sich der Vertrag automatisch auf unbestimmte 
Zeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat. Die aktuell gültigen 
Preise sind dem beiligenden Preisblatt zu entnehmen. Das Angebot der 
Stadtwerke Aalen GmbH in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist 
freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise.  
Ein einmaliger Wechsel in unseren Tarif OstalbStrom Klassik ist, mit einer 
Wechselfrist von einem Monat, auch innerhalb der Erstvertragslaufzeit, 
möglich. 

6 Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Ergänzend finden die beigefügten „Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) – OstalbStrom Dynamik (Ökostrom) - Stadtwerke Aalen“ der 
Stadtwerke Aalen GmbH Anwendung. 

7 Umfang der Lieferung 
Die Regelungen der Netznutzung, des Netzanschlusses und der An-
schlussnutzung für die Entnahmestelle des Kunden sind Gegenstand des 
Vertrags und obliegen dem Lieferanten. Die Abrechnung der Kosten für 
den Messstellenbetrieb gegenüber dem Kunden obliegt ebenfalls dem 
Lieferanten. Der Lieferant schließt die hierfür erforderlichen Verträge mit 
dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber. 

WICHTIG: 
Bitte unterschreiben Sie den Auftrag auf der letzten Seite!



 

 

8 Vollmacht 
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlun-
gen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusam-
menhang mit dem Wechsel des Lieferanten erforderlich werden, etwa ei-
ner Kündigung des bisherigen Liefervertrages. Daneben erklärt der 
Kunde seine Einwilligung zu allen Handlungen des Lieferanten und des 
zuständigen Messstellenbetreibers, die zur Durchführung des Messstel-
lenbetriebs erforderlich sind, und bevollmächtigt den Lieferanten und 
den zuständigen Messstellenbetreiber zur Abfrage von Geschäftsdaten 
nach Maßgabe der GPKE (BK6-06-009). Zudem bevollmächtigt der 
Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Ver-
träge über die Durchführung des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevoll-
mächtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch 
Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zuständigen Messstellenbetrei-
ber. 

9 Rechnungsanschrift des Kunden 
(Nur ausfüllen, wenn abweichend von der Lieferanschrift.) 

a 
Name, Vorname 

a 
Straße / Hausnummer 

a 
PLZ / Ort 

10 SEPA-Basislastschriftmandat für alle Vertrags-
verhältnisse zwischen Lieferant und Kunde 
Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt Stadtwerke Aalen 
GmbH (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE0810000000101190), 
Zahlungen aus diesem Vertragsverhältnis von dem unten angegebenen 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend 
genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von Stadtwerke Aalen 
GmbH auf das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen. Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird 
dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt.  

a 
Name / Vorname des Kontoinhabers 

a 
Straße / Hausnummer 

a 
PLZ / Ort 

a 
Kreditinstitut (Name) 

 
IBAN 

 
 

 
Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers  
(ggf. Vertretungsberechtigte/r) 

11 Werbung 
Unternehmer können Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 
Abs. 3 UWG Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistun-
gen per E-Mail zusenden. Der Kunde kann der Verwendung seiner in 
Ziffer 1 angegebenen E-Mail-Adresse zu Werbezwecken jederzeit 
widersprechen, ohne dass ihm hierfür andere als die Übermittlungs-
kosten nach den Basistarifen (reguläre Porto- oder Telekommunika-
tionskosten) entstehen. Der Widerspruch ist zu richten an: Stadt-
werke Aalen GmbH, Im Hasennest 9, 73433 Aalen / E-Mail-Adresse: 
kundenservice@sw-aalen.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Widerrufsbelehrung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Entgelt 
13.1.  
Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang den Arbeitspreis 
Energie. Der Arbeitspreis Energie bildet sich für jede Viertelstunde 
neu und ist der nachfolgend beschriebene Spotmarktpreis für Liefe-
rungen in dieser Viertelstunde. Ist der maßgebende Sportmarktpreis 
für Stromlieferungen in der jeweiligen Viertelstunde negativ, erhält 
der Kunde den negativen Spotmarktpreis vergütet. Netzentgelte, 
Steuern, Abgaben und Umlagen sowie der Grundpreis bleiben beste-
hen.  
Der maßgebende Spotmarktpreis ist der von der EPEX SPOT SE aus 
den Preisen der Day-Ahead-Auktion am letzten Börsentag vor dem 
Tag der Lieferung ermittelte Tagesreferenspreis für Stromlieferun-
gen in der jeweiligen Viertelstunde, umgerechnet in ct/kWh. Der Ta-
gesreferenzpreis für Stromlieferungen in der jeweiligen Viertelstunde 
wird grundsätzlich von der European Network of Transmission Sys-
tem Operators for Electricity (ENTSO-E) derzeit unter Transparency 
Platform (entsoe.eu) unter der Bezeichnung „Bidding Zones > DE_LU 
> € Market > Energy Prices > SEQUENCE 2 – DAY-AHEAD“ veröffent-
licht. Wenn keine einheitliche Preisfestsetzung erfolgt, z. B. weil die 
Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen, an denen Handelsge-
schäfte für die Preiszone Deutschland möglich sind, nicht oder nur 
teilweise erfolgt, ist für die Dauer des Fehlens der einheitlichen Preis-
festzsetzung der von der EPEX SPOT SE derzeit unter Marktergeb-
nisse | EPEX SPOT veröffentlichte Tagesreferenzpreis maßgeblich.  
Unter Transparency Platform (entsoe.eu) werden die Spotmarkt-
preise in €/MWh veröffentlicht. Zur Umrechnung in ct/kWh, ist der 
veröffentlichte Sportmarktpreis durch 10 zu teilen. Der in ct/kWh um-
gerechnete Sportmarktpreis wird im Kundenportal der Stadtwerke 
Aalen (https://kunden.sw-aalen.de/anmeldung/) veröffentlicht. Im 
Fall einer Entkopplung der Orderbücher der EPEX SPOT SE wird der 
Lieferant den Kunden über die gleiche Internetseite über die von der 
Entkopplung betroffenen Zeitintervalle informieren.  
13.2.  
Zusätzlich zahlt der Kunde den im beigefügten Preisblatt für die je-
weilige Marktlokation angegebenen vertrieblichen Grundpreis sowie 
den Vertriebskostenaufschlag im beigefügten Preisblatt. Die Höhe 
des Grundpreises richtet sich nach der an der Entnahmestelle des 
Kunden installierten Messeinrichtung. Ist ein intelligentes Messsys-
tem i. S. v. § 2 Nr. 7 MsbG installiert, richtet sich die Höhe des Grund-
preises zudem nach dem Jahresenergieverbrauch an dem Zählpunkt 
der Messstelle. Zur Bemessung des Jahresenergieverbrauchs an ei-
nem Zählpunkt ist der Durchschnittswert der jeweils letzten drei er-
fassten Jahresverbrauchswerte maßgeblich; solange noch keine drei 
Jahreswerte vorliegen, erfolgt eine Zuordnung entsprechend der 
Jahresverbrauchsprognose des Netzbetreibers (§ 30 Abs. 4 MsbG). 
Der Vertriebskostenaufschlag wird bei einem negativen Arbeitspreis 
Energie nach Ziffer 13.1 mit der Vergütung für den Kunden verrechnet. 
Hierin enthalten sind die Kosten für den Vertrieb, insbesondere ope-
rative Vertriebskosten wie Personal- und Strukturierungskosten, Kos-
ten für den Marktzugang, die Marge sowie ein Risikoaufschlag. Der 
Grundpreis sowie der Vertriebskostenaufschlag enthalten zusätzlich 
die Kosten für den Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten dem Lie-
feranten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden –, 
das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die vom Netz-
betreiber erhobene KWKG-Umlage nach § 12 EnFG, den Aufschlag für 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grün-
den diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht aus-
zuüben, müssen Sie uns, Stadtwerke Aalen GmbH, Im Hasennest 9, 
73433 Aalen / Tel.: 07361 952-255 / E-Mail-Adresse: kundenser-
vice@sw-aalen.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beige-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. Sie können Ihr Widerrufsrecht auch online unter www.sw-
aalen.de/service/online-formulare/vertrag-widerrufen ausüben. 
Wenn Sie diese Online-Funktion nutzen, übermitteln wir Ihnen auf ei-
nem dauerhaften Datenträger (z. B. durch eine E-Mail) unverzüglich 
eine Eingangsbestätigung mit Information zum Inhalt der Widerrufs-
erklärung sowie dem Datum und der Uhrzeit ihres Eingangs. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens bin-
nen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben 
Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom wäh-
rend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemes-
senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Ver-
gleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-
tungen entspricht.



 

 

besondere Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-
24-001-A), der die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, den Aufschlag 
für besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der 
BNetzA (Az. BK8-24-001-A) sowie die Wasserstoffumlage nach § 118 
Abs. 6 Sätze 9 – 11 EnWG (derzeit in die Umlage nach § 19 Abs. 2 
StromNEV eingerechnet) enthält, die Offshore-Netzumlage nach 
§ 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG, die Stromsteuer sowie die Konzessions-
abgaben. Hat der Kunde die vorzeitige Ausstattung der Messstelle 
mit einem intelligenten Messsystem nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG vom 
Messstellenbetreiber verlangt und handelt es sich um eine Messstelle 
mit einem Jahresenergieverbrauch von bis zu 6.000 kWh, enthalten 
die Kosten für den Messstellenbetrieb zusätzlich das laufende Zu-
satzentgelt für die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem 
intelligenten Messsystem nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 MsbG. 
13.3. 
Hat der Kunde die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem 
intelligenten Messsystem nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG vom Messstel-
lenbetreiber verlangt, zahlt er zusätzlich die einmaligen Kosten für 
die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem intelligenten 
Messsystem auf Verlangen des Kunden (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 MsbG), 
soweit diese vom Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten 
geltend gemachten werden. Der Kunde schuldet die einmaligen Kos-
ten in der vom Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten gel-
tend gemachten Höhe. Die bei Vertragsschluss geltende Höhe der 
einmaligen Kosten ergibt sich aus den Preisen im beiliegenden Preis-
blatt. Ändert sich die Höhe der einmaligen Kosten, ist die vom Mess-
stellenbetreiber unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelun-
gen festgesetzte Höhe der einmaligen Kosten maßgeblich.  
13.4. 
Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertrags-
schluss mit zusätzlichen, in Ziffer 13.2 und 13.5 nicht genannten Steu-
ern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende 
Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils gel-
tenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die 
Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auf-
erlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o-
der Ähnliches) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf 
die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. 
Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt 
bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entspre-
chenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, 
soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens be-
reits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jewei-
lige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. 
Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Ver-
tragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet 
werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche 
Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 
13.5. 
Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 13.1 bis 13.4 die 
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe 
der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Angaben im beigefügten Preis-
blatt.  
13.6. 
Der Lieferant ist verpflichtet, den vertrieblichen Grundpreis sowie den 
Vertriebskostenaufschlag nach nach den Angaben im beigefügten 
Preisblatt – nicht hingegen die gesondert in der jeweils geltenden 
Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach den 
Angaben im beigfügten Preisblatt etwaige zukünftige Steuern, Ab-
gaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 
13.3 lit. i) sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den 
Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach den Angaben im beige-
fügten Preisblatt. – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billi-
gem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Sen-
kungen). Anlass für eine solche Anpassung ist ausschließlich eine Än-
derung der in Ziffer 13.2 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht 
fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen 
Anpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 13.2 seit 
der jeweils vorhergehenden Anpassung nach dieser Ziffer 13.6 bzw. – 
sofern noch keine Anpassung nach dieser Ziffer erfolgt ist – seit der 
erstmaligen Kalkulation des vertrieblichen Grundpreises, sowie des 
Vertriebskostenaufschlages nach Ziffer 13.2  bis zum Zeitpunkt des 
geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Anpassung beschränkt. 
Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Anpassung 
gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des 
Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jewei-
ligen Zeitpunkte einer Anpassung; diese sind so zu wählen, dass Kos-
tensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 
Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensen-
kungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie 
Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das 
Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gericht-
lich überprüfen zu lassen. Änderungen  des vertrieblichen Grundprei-
ses und des Vertriebskostenaufschlags nach dieser Ziffer 13.6 sind nur 
zum Monatsersten  möglich . Anpassungen werden nur wirksam, 
wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens einen 
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In 
diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der An-
passung zu kündigen.  Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 

14 Auftragserteilung 
Ich erteile dem Lieferanten den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an 
elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu liefern. Die 
Belieferung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag 
kommt mit der Bestätigung des Lieferanten zustande. 
 
 
 

 
Ort, Datum und Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

OstalbStrom Dynamik (Ökostrom) - Stadtwerke Aalen 

 

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe 
des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt 
davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des 
bisherigen Liefervertrags und Einbau eines intelligenten Messsystems etc.) erfolgt 
sind. Ist der Kunde Verbraucher i. S. v. § 13 BGB, erfolgt eine Belieferung nicht vor 
Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es 
sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf. 
2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungsumfang  / Weiter-

leitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht  
2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf  an Energie an 

seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigen-
tumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels 
Marktlokations-Identifikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert 
wird. Von der Gesamtabnahmeverpflichtung nach Satz 1 ausgenommen ist 
die in Eigenerzeugungsanlagen produzierte elektrische Energie, die aus-
schließlich vom Kunden selbst verbraucht wird (Eigenversorgung). Entspre-
chendes gilt für Mengen, die im Rahmen der gemeinschaftlichen Gebäu-
deversorgung nach § 42b EnWG oder der gemeinsamen Nutzung elektri-
scher Energie aus Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerba-
ren Energien (Energy Sharing) nach § 42c EnWG bezogen werden. Eine Auf-
nahme, Erweiterung oder Einschränkung der Eigenversorgung ist dem Lie-
feranten zwei Monate vorab anzuzeigen.  

2.2. Auf Verlangen des Kunden können unter den Voraussetzungen des § 10c 
EEG die Strombezüge aus dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren 
Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom verbraucht werden, der 
Entnahmestelle in Ziffer 1 des Auftragsformulars zugeordnet werden. Da-
mit der Lieferant die Zuordnung der Entnahmestelle veranlassen kann, 
muss der Kunde dem Lieferanten mit dem Verlangen die hierfür erforderli-
chen Angaben, insbesondere die Marktlokations-Identifikationsnummer 
der weiteren Entnahmestelle, die der Entnahmestelle in Ziffer 1 des Auf-
tragsformulars zugeordnet werden soll, mitteilen. 

2.3. Erfolgt die Belieferung mit Einbeziehung der Netznutzung und des Mess-
stellenbetriebs (vgl. Ziffer 6 des Auftragsblatts), wird der Messstellenbe-
trieb durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 
MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit ei-
nem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt.  Der Lieferant stellt 
dem Kunden das Entgelt für den Messstellenbetrieb und Messung in Rech-
nung, soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in 
Rechnung gestellt werden.  

2.4. Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine 
Weiterleitung an Dritte ist unzulässig. 

2.5. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energiever-
sorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netz-
betriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungs-
pflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netz-
betreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen.  

2.6. Wird den Vertragsparteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch un-
vorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Ab-
wendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Auf-
wand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. 
Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheit-
liche Anordnungen) unmöglich gemacht, so sind die Vertragsparteien von 
ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände 
noch andauern.   

2.7. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und so-
lange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnut-
zung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Ini-
tiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprüche des Kunden gegen 
den Lieferanten bleiben für den Fall unberührt, dass den Lieferanten an der 
Unterbrechung ein Verschulden trifft. 

3. Messung / Ablesung durch Kunden / Nachprüfung des intelligenten 
Messsystems 

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch ein intelligentes Messsystem  
i. S. d. MsbG (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) ermittelt. Ein intelligen-
tes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7 MsbG aus einer modernen Messein-
richtung, die über ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz 
eingebunden ist. Der Messstellenbetreiber bestimmt gemäß § 8 Abs. 1 
MsbG Ort, Art, Zahl und Größe von Messeinrichtungen sowie, soweit erfor-
derlich, von Steuerungseinrichtungen. Die Ablesung der Messwerte erfolgt 
durch den Messstellenbetreiber oder durch den Lieferanten. In begründe-
ten Einzelfällen, z. B. für die Dauer eines technisch bedingten Ausfalls der 
Fernkommunikation, wird die Ablesung der Messeinrichtung auf Verlangen 
des Lieferanten kostenlos vom Kunden selbst durchgeführt, sofern dies für 
die Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist.  Der Lieferant wird 
den Kunden rechtzeitig zu einer Selbstablesung auffordern. Der Kunde 
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar 
ist. 

3.2. Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz ent-
sprechender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder der Lie-
ferant aus anderen Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den tatsächli-
chen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. 
rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar sind), kann der Lieferant 
den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter an-
gemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 

3.3. Erfolgt die Belieferung mit Einbeziehung der Netznutzung und des Mess-
stellenbetriebs (vgl. Ziffer 4 des Auftragsblatts), hat der Kunde nach vor-
heriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftrag-
ten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies im Rahmen 
des Betriebs, zur Wartung des intelligenten Messsystems oder zur Ablesung 
der Messeinrichtung erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mit-
teilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus 
erfolgen. Sie muss mindestens zwei Wochen vor dem Betretungstermin er-
folgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass das intelligente Messsystem zugänglich ist. Wenn 
der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der 

Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 
Ziffer 18 in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis 
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer 
als die Höhe der Pauschale.  

3.4. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung 
des intelligenten Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eich-
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 Mes-
sEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur 
dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht über-
schritten werden 

3.5. Ergibt eine Nachprüfung des intelligenten Messsystems eine Überschrei-
tung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer 
Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder 
zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet. 
Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmäßig ermittelten 
Ersatzwerte vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit 
der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schätzung entsprechend Ziffer 3.2. 
Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vor-
hergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des 
Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 
Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

4. Abrechnung  / Verbrauchshistorie / Anteilige Preisberechnung / Ab-
rechnungsinformationen 

4.1. Der Lieferant rechnet monatlich bis zum [15.] des auf einen Liefermonat 
folgenden Kalendermonats die Entgelte nach diesem Vertrag für die im 
Liefermonat gelieferte Energie ab.   

4.2. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem 
von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informatio-
nen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfügung (vgl. Ziffer 
18). 

4.3. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem 
von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Infromatio-
nen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfügung (vgl. Ziffer 
18). Verfügt der Kunde über ein intelligentes Messsystem, kann der Kunde 
vom Messstellenbetreiber verlangen, standardmäßig jederzeit in die § 61 
Abs. 1 MsbG benannten Verbrauchsinformationen einzusehen. Für die Ein-
sichtnahme gilt § 61 Abs. 2 MsbG Verfügt der Kunde über eine moderne 
Messeinrichtung, kann der Kunde vom Messstellenbetreiber verlangen, 
standardmäßig die Informationen aus § 61 Abs. 1 Nr. 1 MsbG sowie histori-
sche tages-, wochen- monats- und jahresbezogene Energieverbrauchs-
werte jeweils für die letzten 24 Monate einzusehen. Unbeschadet des Art. 
15 i. V. m. Art. 12 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2016/679 hat der Messstellen-
betreiber dem Kunden auf Verlangen auch Einsicht in die im elektronischen 
Speicher- und Verarbeitungsmedium gespeicherten auslesbaren Daten zu 
gewähren, soweit diese Daten nicht personenbezogen sind.  

5. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrech-
nung 

5.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Rechnungsdatum, 
Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen  (§ 315 
BGB) mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt  fällig und 
im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder Überwei-
sung (auch durch Barüberweisung) zu zahlen.  Gilt nicht für Verbraucher i. 
S. v. § 13 BGB: Der Kunde informiert den Lieferanten vorab in Textform, so-
fern Dritte für ihn leisten. Der Lieferant ist berechtigt, Zahlungen Dritter 
abzulehnen. 

5.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemes-
sene Maßnahmen zur Durchsetzung seines Anspruchs ergreifen. Fordert 
der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt der Lieferant den Betrag 
durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers) 
einziehen, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pau-
schal gemäß Ziffer 18 in Rechnung.  Auf Verlangen des Kunden ist die Be-
rechnungsgrundlage der Pauschale nachzuweisen; die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kun-
den ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstan-
den oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.  § 288 Abs. 5 BGB 
bleibt unberührt.  

5.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder 
zur Zahlungsverweigerung nur,  

5.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorhe-
rigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Mess-
einrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ord-
nungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist  

 oder 
5.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglichkeit ei-

nes offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, ver-
wechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern 
oder bei weit außerhalb der Plausibilität liegenden Verbrauchsmengen, 
auch wenn eine Nachprüfung der Messeinrichtung deren ordnungsgemäße 
Funktion bestätigt hat.  

 Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser Ziffer 5.3 unberührt. 
5.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechts-

kräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt 
nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser 
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleistungspflichten. 
Gilt nur für Verbraucher i. S. d. § 13 BGB: Weiterhin gilt dies nicht für Ansprü-
che des Kunden, die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses nach 
Widerruf des Vertrags entstehen.  

6. Vorauszahlung  / Sicherheitsleistung 



 

 

6.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in ange-
messener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Ver-
trag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb 
eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät 
oder in sonstigen begründeten Fällen.  

 6.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die 
Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall 
mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist jeweils frühestens 
am ersten Tag des Liefermonats, für den die Vorauszahlung verlangt wird, 
fällig. Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem Durchschnittspreis des 
Vormonats oder dem durchschnittlichen Verbrauch ver-gleichbarer Kun-
den und dem voraussichtlich zu zahlenden Entgelt. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen 
zu berücksichtigen. 

6.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem 
Vertrag zu leistenden Zahlung verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abwei-
chung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel 
oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrich-
tet.   

6.4. Erfolgt die Belieferung mit Einbeziehung der Netznutzung und des Mess-
stellenbetriebs (vgl. Ziffer 6 des Auftragsblatts), kann der Lieferant, statt 
eine Vorauszahlung zu verlangen, beim Kunden ein Vorauszahlungssystem 
(z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den 
Messstellenbetreiber damit beauftragen.  

6.5. Die folgenden Ziffern 6.6 bis 6.10 gelten nicht für Verbraucher i. S. v. § 13 
BGB: 

6.6 Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in 
Höhe der für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich 
durchschnittlich zu leistenden Zahlungen verlangen.  Sofern die Vertrags-
parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zuläs-
sig in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen 
Bürgschaft    einer europäischen Bank. Die sich verbürgende Bank muss ein 
Rating im „A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating 
einer an-deren international anerkannten Rating-Agentur aufweisen 

6.7. Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde 
mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Si-
cherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rück-
ständigen Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist. 

6.8. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 6.7 wird der Lieferant dem Kun-
den unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn nach den Umstän-
den des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung 
aus der Sicherheit zu spät erfolgen würde. Ist der Abschluss des Vertrags 
für den Kunden ein Handelsgeschäft, beträgt die Frist wenigstens eine Wo-
che. In allen übrigen Fällen beträgt sie einen Monat.  

6.9. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre Voraussetzun-
gen weggefallen sind. 

6.10. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie 
zur Kündigung in Ziffer 9 bleiben unberührt. 

7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG 
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen  
Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung von Dienstleistungen hinsicht-
lich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch 
elektrischer Arbeit und über einen anderen Bilanzkreis unverzüglich mitzuteilen. Der 
Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten 
Vereinbarung – soweit und solange diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA 
entbehrlich wird – gegen angemessenes Entgelt ermöglichen.  Wird eine solche 
Dienstleistung erstmalig im Rahmen dieses Lieferverhältnisses erbracht und handelt 
es sich bei dem Kunden nicht zugleich um einen Haushaltskunden nach § 3 Nr. 57 
EnWG, steht dem Lieferanten ein außerordentliches Kündigungsrecht dieses Lie-
ferverhältnisses mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum Monatsende zu. 
8. Änderungen des Vertrags 
Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmen-
bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, MsbG, 
MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Be-
schlüsse der BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertrags-
schluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rah-
menbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt 
nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzge-
bungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht ver-
anlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße ge-
stört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Lücke 
nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrags entstehen 
lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur 
durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der 
Lieferant verpflichtet, den Vertrag – mit Ausnahme des Entgelts – unverzüglich in-
soweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquiva-
lenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstan-
dener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhält-
nisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). 
Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. 
Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden, der Verbraucher 
i. S. v. § 13 BGB ist, die Anpassung spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitteilt und dem Kunden, der kein Verbraucher i. S. v. § 13 
BGB ist, die Änderungen spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Wirksamwer-
den in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ver-
tragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mittei-
lung gesondert hingewiesen. 
9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
9.1. Erfolgt die Belieferung mit Einbeziehung der Netznutzung und des Mess-

stellenbetriebs (vgl. Ziffer 5 des Auftragsblatts), gilt bei Zahlungsverzug 
des Kunden Folgendes: 

9.1.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die An-
schlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las-
sen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie un-
ter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
verwendet („Energiediebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung 
einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist. 

9.1.2. Ist der Kunde ein Haushaltskunde (Letztverbraucher, die Energie überwie-
gend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresver-
brauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch 
für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen, vgl. 
§ 3 Nr. 57 EnWG), ist der Lieferant gemäß § 41f EnWG berechtigt, die Liefe-
rung bei Zahlungsverzug des Kunden trotz Mahnung in Höhe des Doppel-
ten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Ab-
schlags- oder Vorauszahlung oder für den Fall, dass keine Abschlags- oder 
Vorauszahlungen zu entrichten sind, mindestens eines Sechstels des vo-
raussichtlichen Betrags der Jahresrechnung, mindestens aber mit 
€ 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, einzustellen und die An-
schlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las-
sen. Hat der Kunde eine Sicherheit geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde 
mit einem Betrag im Zahlungsverzug ist, der die Sicherheitsleistung um 
mind. € 100,00 übersteigt. Bei der Berechnung des Mindestbetrags blei-
ben die in § 41f Abs. 3 Sätze 3 – 5 EnWG benannten Forderungen und 
Rückstände außer Betracht. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Fol-
gen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 
stehen, z. B. bei besonderer Schutzbedürftigkeit des Kunden oder eines 
Mitglieds seines Haushalts, oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aus-
sicht besteht, dass er seinen Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, 
die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, hinweisen. Dem Kun-
den wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und 
die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung acht Werk-
tage vorher durch briefliche Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der 
Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu 
dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschluss-
nutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des 
einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere Werktage Zeit 
hat. 

9.1.3. Ist der Kunde kein Haushaltskunde (vgl. § 3 Nr. 57 EnWG), ist der Lieferant 
bei Zahlungsverzug des Kunden trotz Mahnung in Höhe der auf den lau-
fenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder 
für den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten 
sind, mindestens eines Zwölftels des voraussichtlichen Betrages der Jah-
resrechnung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkasso-
kosten, berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung 
durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Hat der 
Kunde eine Sicherheit geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem 
Betrag im Zahlungsverzug ist, der die Sicherheitsleistung um den Mindest-
betrag nach Satz 1 übersteigt. Bei der Berechnung des Mindestbetrags 
bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der 
Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. 
Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer 
Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Kunden noch nicht fällig 
sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiede-
nen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unter-
bleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere 
des Zahlungsverzugs stehen, z. B. bei besonderer Schutzbedürftigkeit des 
Kunden, oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass 
er seinen Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der Kunde 
wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung 
zwingend entgegenstehen, hinweisen. Dem Kunden wird die Unterbre-
chung spätestens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des 
Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung wird drei 
Werktage vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Beauftragung des 
Netzbetreibers angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem 
in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnut-
zung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des 
einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere Werktage Zeit 
hat. 

9.2. Erfolgt die Belieferung ohne Einbeziehung der Netznutzung und des Mess-
stellenbetriebs gilt bei Zahlungsverzug des Kunden Folgendes  

9.2.1. Ist der Kunde ein Haushaltskunde (Letztverbraucher, die Energie überwie-
gend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresver-
brauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch 
für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen, vgl. 
§ 3 Nr. 57 EnWG), ist der Lieferant gemäß § 41f EnWG berechtigt, die Liefe-
rung bei Zahlungsverzug des Kunden trotz Mahnung in Höhe des Doppel-
ten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Ab-
schlags- oder Vorauszahlung oder für den Fall, dass keine Abschlags- oder 
Vorauszahlungen zu entrichten sind, mindestens eines Sechstels des vo-
raussichtlichen Betrags der Jahresrechnung, mindestens aber mit 
€ 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, einzustellen. Hat der Kunde 
eine Sicherheit geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag 
im Zahlungsverzug ist, der die Sicherheitsleistung um mind. € 100,00 über-
steigt. Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben die in § 41f Abs. 3 
Sätze 3 – 5 EnWG benannten Forderungen und Rückstände außer Be-
tracht. Die Einstellung der Belieferung unterbleibt, wenn die Folgen der 
Einstellung der Belieferung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsver-
zugs stehen, z. B. bei besonderer Schutzbedürftigkeit des Kunden oder ei-
nes Mitglieds seines Haushalts, oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, 
die einer Einstellung der Belieferung zwingend entgegenstehen, hinweisen. 
Dem Kunden wird die Einstellung der Belieferung spätestens vier Wochen 
vorher angedroht. 

9.2.2. Ist der Kunde kein Haushaltskunde (vgl. § 3 Nr. 57 EnWG), ist der Lieferant 
bei Zahlungsverzug des Kunden trotz Mahnung in Höhe der auf den lau-
fenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder 
für den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten 
sind, mindestens eines Zwölftes des vorassichtlichen Betrages der Jahres-
rechnung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokos-
ten, berechtigt, die Lieferung einzustellen. Hat der Kunde eine Sicherzeit 
geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag im Zahlungsver-
zug ist, der die Sicherheitsleistung um den Mindestbetrag nach Satz 1 über-
steigt. Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben diejenigen nicht ti-
tulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristge-
recht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejeni-
gen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen 
dem Lieferanten und dem Kunden noch nicht fällig sind oder die aus einer 
streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des 
Lieferanten resultieren. Die Einstellung der Belieferung unterbleibt, wenn 



 

 

die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsver-
zugs stehen, z. B. bei besonderer Schutzbedürftigkeit des Kunden, oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Zah-
lungsverpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der Kunde wird den Lie-
feranten auf etwaige Besonderheiten, die einer Einstellung der Belieferung 
zwingend entgegenstehen, hinweisen. Dem Kunden wird die Einstellung 
der Belieferung spätestens vier Wochen vorher angedroht. 

9.2.3 Die Kosten der Einstellung sowie der Wiederherstellung der Belieferung 
sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch 
entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlan-
gen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pau-
schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. Die 
Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe für die 
Einstellung entfallen und die Kosten der Einstellung und Wiederherstellung 
bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur 
Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugser-
mächtigung unbenommen, die Kosten der Einstellung und Wiederherstel-
lung unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen.  

9.3. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekün-
digt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden 
unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit 
die Entnahmen des Kunden im Falle einer außerordentlichen Kündigung 
des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen 
des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA zu 
Lieferantenwechselprozessen) über den Zeitpunkt der Vertragsbeendi-
gung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der 
Lieferant dafür einen Ausgleich erhält (z. B. im Rahmen der Mehr- oder 
Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde für 
diese fortwährende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor  

 
 -  im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 9.1.1. 
 -  im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Ziffer  
   9.1.2 oder Ziffer 9.1.3, jeweils Satz 1 und 2, bzw. Ziffer 9.2.1. oder Ziffer  
   9.2.2, jeweils Satz 1 und 2. Die Kündigung ist in diesem Fall 
   mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen. In den Fällen der 

  Ziffern 9.1.2 bzw. 9.2.1 unterleibt die Kündigung, wenn die Folgen der 
Kündigung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlugsverzugs stehen 
oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt.  

  -  im Fall der Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahren gegen  
  das gesamte Vermögen der anderen Vertragspartei oder eines  
  wesentlichen Teils dieses Vermögens.  

9.4. Die folgenden Ziffern 9.4.1 bis 9.4.3 gelten nicht für Verbraucher i. S. v. § 13 
BGB. 

9.4.1. Für den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der 
Kunde, der kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist, ganz oder teilweise eine 
geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet 
und seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin gesetz-
ten Frist von zwei Wochen nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer 
weiteren Zahlungsaufforderung des Lieferanten mit Kündigungsandro-
hung. 

9.4.2. Ist der Kunde kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB, ist der Lieferant darüber 
hinaus berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden betref-
fenden negativen Auskunft der Creditreform e. V.  insbesondere zu folgen-
den Punkten außerordentlich zu kündigen: erfolglose Zwangsvollstre-
ckung, erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Vermögen, 
Restschuldbefreiung. 

10. Haftung 
10.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. 

bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Ab-
rechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffern 
10.2 bis 10.6. 

10.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßig-
keiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stö-
rung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegen-
über dem Netzbetreiber geltend zu machen. 

10.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, 
wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können. 

10.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Vertragsparteien sowie 
ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schä-
den ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der schuldhaf-
ten Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragsparteien regelmäßig ver-
trauen dürfen (sog. Kardinalpflichten). 

10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf 
den Schaden, den die haftende Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags 
als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter 
Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte 
voraussehen müssen.  

10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
11. Informationspflichten und Vertragsbeendigung beim Umzug 
11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich 

vorab unter Angabe des Umzugsdatums und der neuen Anschrift in Text-
form mitzuteilen. Dabei sind bei einem Umzug im Gebiet des bisherigen 
Netzbetreibers neue Zählernummer oder MarktlokationsIdentifikations-
nummer anzugeben und die Information, ob an der zukünftigen Entnah-
mestelle ein intelligentes Messsystem vorhanden ist.  Im Regelfall muss 
diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum er-
folgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim 
Netzbetreiber zu ermöglichen.   

11.2. Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom 
Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des 
bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers 
zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden für die neue Entnahmestelle 
auf Wunsch gerne ein neues Angebot. 

11.3. Sofern der Umzug des Kunden gemäß Ziffer 11.2 nicht zur Beendigung des 
Vertrags führt, hat der Kunde das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 
sechs Wochen in Textform zu kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung 
zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt 
erklärt werden. Die Kündigung beendet diesen Vertrag nicht und der Lie-
ferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an der 
neuen Entnahmestelle weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem Kunden 
dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung anbietet und die Be-
lieferung an der neuen Entnahmestelle möglich ist. Zu diesem Zwecke hat 
der Kunde in seiner außerordentlichen Kündigung seine zukünftige An-
schrift oder eine zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle ver-
wendete Identifikationsnummer mitzuteilen. 

11.4. Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsa-
che des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, wei-
tere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lieferant 
gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von 
keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach 
den Preisen des Vertrags zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur un-
verzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprüche 
des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspä-
tet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unberührt. 

12. Übertragung des Vertrags 
 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als 

Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähi-
gen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden 
spätestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Übertragung unter An-
gabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Übertragung hat der 
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird 
der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das 
Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetz-
liche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen i. S. d. Umwand-
lungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberührt. 

13. Datenschutz / Wechselseitige Übernahme von Informationspflichten 
gegenüber sonstigen betroffenen Personen 

13.1. Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchs-
recht erhält der Kunde in der „Information zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten“ des Lieferanten.  

13.2. Gilt nicht für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: 
 Die Vertragsparteien verpflichten sich, die der jeweils anderen Vertrags-

partei nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informations-
pflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitenden, Erfüllungsgehilfen und 
Dienstleistern (betroffene Personen) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Ver-
tragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen  

 •  personenbezogene Daten betroffener Personen von einer Vertrags-
partei an die jeweils andere Vertragspartei weitergegeben werden 
und/oder  

 •  betroffene Personen auf Veranlassung der einen Vertragspartei die je-
weils andere Vertragspartei kontaktieren. 

 Hierfür verwendet die Vertragspartei, die die personenbezogenen Daten 
weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, 
das ihr von der anderen Vertragspartei zur Verfügung gestellte Informati-
onsblatt. Die „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ 
des Lieferanten ist diesem Vertrag als Anhang beigefügt. Die Vertragspar-
teien sind nicht verpflichtet, das von der anderen Vertragspartei zur Verfü-
gung gestellte Informationsblatt vor der Aushändigung an die betroffenen 
Personen zu prüfen. Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das von der ande-
ren Vertragspartei zur Verfügung gestellte Informationsblatt ohne vorhe-
rige Zustimmung zu ändern. Es obliegt ausschließlich der zur Information 
verpflichteten Vertragspartei, der anderen Vertragspartei ein den jeweils 
geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informationsblatt 
zur Verfügung zu stellen und dieses bei Bedarf auch während der Vertrags-
laufzeit zu aktualisieren. 

14. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferanten-
wechsel / Informations- und Datenaustausch zum Messstellenbetrieb 

14.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim je-
weils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.  

14.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel 
ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeb-
lichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. So-
weit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Ver-
brauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben.  

14.3 Aktuelle Informationen zum Messstellenbetrieb erhält der Kunde beim je-
weils zuständigen Messstellenbetreiber. Der Messstellenbetrieb umfasst 
die in § 3 MsbG beschriebenen Aufgaben, insbesondere den Einbau, den 
Betrieb und die Wartung der Messstelle und ihrer Messeinrichtungen und 
Messsysteme sowie die Gewährleistung einer mess- und eichrechtskonfor-
men Messung entnommener und verbrauchter Energie. Alle wesentlichen 
Informationen und Daten zur Durchführung des Messstellenbetriebs, die 
der Kunde nicht aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften 
vom Messstellenbetreiber erhält, können auch unter www.sw-aa-
len.de/netz/messstellenbetrieb eingesehen werden. Der Lieferant wird 
Daten und Informationen des Kunden, die an den Messstellenbetreiber zu 
übermitteln sind, unverzüglich an diesen weiterleiten. Insbesondere wird 
der Lieferant dem Messstellenbetreiber alle ihm vorliegenden, den Kun-
den betreffenden und für den Ein- oder Ausbau sowie zur Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Informationen mitteilen. 

 
15. Streitbeilegungsverfahren für Verbraucher 



 

 

15.1. Energieversorgungsunternehmen (Unternehmen) sind verpflichtet, Bean-
standungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere 
zum Vertragsschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die 
Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Ver-
fahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu 
richten an: : Stadtwerke Aalen GmbH, Im Hasennest 9, 73433 Aalen / Tel.: 
07361 952-255 / E-Mail-Adresse: kundenservice@sw-aalen.de. 

15.2.  Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG so-
wie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht 
abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geant-
wortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unter-nehmen ist ver-
pflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die 
Einreichung einer Beschwer-de bei der Schlichtungsstelle hemmt die ge-
setzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteilig-
ten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem 
EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  

15.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:              
Schlichtungsstelle Energie e. V.,                                                                                             
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,                                                                        
Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,                                   
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,                                            
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Be-
reich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice 
Energie, Bundesnetzagentur,                                                                           
Telefon: 0228 / 141516 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de oder über das Kontakt-
formular unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Ener-
gie/Kontaktformular/Form01/formular_node.html. 

15.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-
Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einrei-
chung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder 
Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an 
den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. 
Die Online-Streitbeilegungs-Plattform kann unter folgendem Link aufge-
rufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

16. Gerichtsstand (gilt nicht für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB) 
Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlichrechtliche Sondervermögen ist ausschließlich 
Stadtwerke Aalen GmbH, Im Hasennest 9, 73433 Aalen. Das gleiche gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 
17.  Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz       
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird-
bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleis-
ter, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen auf-
geführt sind. Weiterführende Informationen zu der sog. Anbieterliste und den An-
bietern selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der 
Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informie-
ren. Weitere Informationen erhalten Sie derzeit (05/2026) unter www.energie-effi-
zienz-experten.de. 
18.  Pauschalen  / Preise für weitere Dienstleistungen 

In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festge-
legten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht 
derzeit keine Umsatzsteuerpflicht. 

19. Schlussbestimmungen 
19.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabre-

den bestehen nicht. 
19.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführ-

bar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 
 
 
 
Mai 2025 
Stadtwerke Aalen GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Ziffer netto brutto
Mahnkosten pro Mahnschreiben des 
Lieferanten

4.2. 2,50 €     

Zahlungseinzug durch Inkassodienstleister / 
Netzbetreiber

4.2. 99,25 €   

Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne 
Außensperrung)

9.4.
SWA-Netz

Fremdnetze
 150,00 €
99,25 €  

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung
- während der vom Netzbetreiber 
veröffentlichten Geschäftszeit

9.4.
SWA-Netz

Fremdnetze
 150,00 € 
99,25 €  

178,50 €
118,11 € 

Kosten für unberechtigte Zutritts-
verweigerung

3.3. 86,50 €

Kosten für Abrechnungsdienstleistungen
Erstellung von Rechnungen auf Kunden- 
wunsch inkl. Versand pro Rechnung

3.4.      10,92 € 13,00 €   

Kosten für die Erstellung einer 
Energieverbrauchshistorie

3.9. 10,92 €    13,00 €   

Stand November 2025



 

 

Information zur Verarbeitung  
personenbezogener Daten 
 
Die DS-GVO sieht u. a. Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener 
Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-
türliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der Erfüllung von Verträgen wer-
den gegebenenfalls nicht nur Daten unseres Kunden selbst erhoben, sondern z. B. 
auch von dessen Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen (nachfolgend 
„sonstige Betroffene“), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner. Gerne 
möchten wir Sie daher als unseren Kunden oder als sonstigen Betroffenen über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte aus der DS-GVO 
informieren. Diese Information gilt nicht für die Verarbeitung von Daten, die keinen 
Personenbezug (siehe oben) aufweisen. 
1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verant-

wortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden? 
 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 

(z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: Stadt-
werke Aalen GmbH, Im Hasennest 9, 73433 Aalen / E-Mail Adresse: info@sw-
aalen.de / Tel.: 07361 952-0. Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für 
Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter: dsg Daten-
schutz GmbH, Tobias Marx, Zeppelinstraße 9, 89231 Neu-Ulm / E-Mail: dsb-
swa@dsg-ulm.de / Tel.: 0821 899 999-20 / Fax: 0821 899 999-29 gerne zur 
Verfügung. 

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Zu wel-
chen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

 

2.1. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
 Daten unseres Kunden: 

 Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, Ad-
resse, Kundennummer, ggf. Firma, ggf. Registergericht und -nummer, 
ggf. ILN/BDEW-Codenummer, ggf. Vertragskontonummer), 

 Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. Zäh-
lernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnahmestelle)), 

 Angaben zum Belieferungszeitraum, 
 Verbrauchs- und Einspeisedaten, 
 Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und 
 Daten zum Zahlungsverhalten. 

 Daten von sonstigen Betroffenen (z. B. Mitarbeiter, Dienstleister oder Er-
füllungsgehilfen unseres Kunden): 

 Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse, Telefon-
nummer) und 

 Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb). 
2.2. Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf fol-

gender Rechtsgrundlage verarbeitet: 
 Daten unseres Kunden zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit unse-

rem Kunden und der diesbezüglichen Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

 Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen 
handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

 Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Wahrnehmung von 
Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem MsbG), auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO. 

 Daten sonstiger Betroffener zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit 
unserem Kunden und der diesbezüglichen Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Erfül-
lung des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden und die diesbezüg-
liche Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen sowohl unser berech-
tigtes Interesse als auch das unseres Kunden darstellt. 

 Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Direktwerbung be-
treffend unseren Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, 
da Direktwerbung unser berechtigtes Interesse darstellt. 

 Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener gegebenenfalls auch 
zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung auf Grundlage einer 
ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Im Falle 
von Telefonwerbung gilt dies nur bezüglich unserer privaten Kunden 
(keine Gewerbebetreibende). Eine Einwilligung zur Telefonwerbung 
und/oder zur E-Mail-Werbung können Sie jederzeit uns gegenüber wi-
derrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Aalen GmbH, Im Ha-
sennest 9, 73433 Aalen / E-Mail-Adresse: kundenservice@sw-aalen.de. 
Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

 Daten unseres Kunden zur Bewertung der Kreditwürdigkeit unseres Kun-
den auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO als vorvertragliche 
Maßnahme und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Ermittlung der Kredit-
würdigkeit unseres Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken unser be-
rechtigtes Interesse darstellt. 

o In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei Creditreform 
Ulm/Neu-Ulm Müller & Schott GmbH & Co. KG, Neue Str. 3, 89077 
Ulm zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit personenbezogene Daten 
zur Identifikation unseres Kunden (Name, Anschrift und Geburtsda-
tum) sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches 
Verhalten übermittelt. 

o Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie 
auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informa-
tionen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zu ge-
ben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem 
Anschriftendaten unseres Kunden ein. 

o Nähere Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten des Kunden durch die Auskunftei können online unter: 
https://www.creditreform-ulm.de/EU-DSGVO eingesehen werden. 

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber 
anderen Empfängern? 

 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 
– soweit im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke jeweils erforderlich – aus-
schließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfän-
gern: Messstellenbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche, Netzbetreiber, Markt-
gebietsverantwortlicher, Tochter- und Konzerngesellschaften, Auskunfteien, 
Abrechnungs- oder IT-Dienstleister, andere Berechtigte (z. B. Behörden und 

Gerichte), soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung be-
steht. 

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in 
Drittländer? 

 Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder 
an internationale Organisationen erfolgt nicht. 

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert? 
 Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken so-

lange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Be-
stehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus dem Handels- 
und Steuerrecht (§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflichtet, die Daten bis zum 
Ablauf dieser Fristen zu speichern. Zum Zwecke der Direktwerbung werden 
Ihre personenbezogenen Daten solange gespeichert, wie ein überwiegendes 
rechtliches Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach Maß-
gabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch 
für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen oder eine hierfür 
erteilte Einwilligung widerrufen. 

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personen-
bezogenen Daten? 

 Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten: 

 Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten 
(Art. 15 DS-GVO), 

 Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten 
fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 

 Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der 
Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich 
ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter per-
sonenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO), 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 
DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), 

 Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), 

 Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verar-
beitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 
7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder ver-

traglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich? Be-
steht eine Pflicht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und wel-
che möglichen Folgen hätte die Nichtbereitstellung? 

 Im Rahmen des Vertragsverhältnisses hat unser Kunde uns diejenigen perso-
nenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitzustellen, die für den Abschluss und 
die Durchführung des Vertragsverhältnisses und die Erfüllung der damit ver-
bundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu gehören der Natur 
der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z.B. Erfül-
lungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich unser Kunde einvernehmlich mit 
diesen bedient. Ohne die erforderlichen Daten sowie gegenseitige persönliche 
Kommunikation mit den zuständigen Mitarbeitern – bzw. falls unser Kunde es 
wünscht, weiteren Dritten – kann das Vertragsverhältnis gegebenenfalls nicht 
abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling? 
 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses findet keine auto-

matisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 
9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbezogenen Da-

ten? 
 Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vertrags-

verhältnisses mit unserem Kunden von diesem oder von Ihnen erhalten. Wir 
verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugängli-
chen Quellen, z.B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet, zu-
lässigerweise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene 
Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns 
oder von Dritten, z.B. Netzbetreibern, erhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezember 2025 
Stadtwerke Aalen GmbH 
 
  

Widerspruchsrecht 
Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten für Zwecke der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen wider-
sprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des 
Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung verarbeiten und die 
Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (bspw. zur 
Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden) erforderlich ist. Auch 
anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein be-
rechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützen (beispielsweise 
Übermittlungen von personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemäßen o-
der betrügerischen Verhalten unseres Kunden an Auskunfteien), können Sie uns 
gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, je-
derzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die personen-
bezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht 
mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei 
denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Wi-
derspruch ist an die Stadtwerke Aalen GmbH, Im Hasennest 9, 73433 Aalen, E-
Mail Adresse: kundenservice@sw-aalen.de, zu richten. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten. 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an:

KundenInformationsZentrum der Stadtwerke Aalen, Gmünder Str. 20, 73430 Aalen;
E-Mail: kundenservice@sw-aalen.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Diensteistung (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s) (*)

- Anschrift des/der Verbraucher(s) (*)

- Datum

(*) Unzutreffendes bitte streichen

Muster-Widerrufsformular

  (nur bei Mitteilung auf Papier)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (*)



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Energie 

Bäder & Freizeit 

Wasser 

Dienstleistungen 

Digital 

 

 

 

Kundenauftrag zum Einbau eines intelligenten Messsystems auf Kundenwunsch 

 

Auftraggeber(in):   Vor/ Nachnahme: ___________________________________ 

 Straße/ Hausnr.: ___________________________________ 

 Telefonnummer: ___________________________________ 

 
Hiermit beauftrage ich den grundzuständigen Messstellenbetreiber zum Einbau eines 

intelligenten Messsystems 

 

 Einbau intelligentes Messsystem     100 € (brutto) 

 (Preis aus gültigen Preisblatt) 
 
Dieser Kundenauftrag bezieht sich auf eine Messlokation, für eine weitere 
Messlokation muss ein zusätzlicher Kundenauftrag unterschrieben werden. 
 
Alle Preise sind Nettoangaben, zu denen die gesetzliche gültige Mehrwertsteuer 
hinzukommt. 
 
Rechnungsanschrift:    Einbauort:    
(falls abweichend von Auftraggeber 
Vollmacht notwendig) 
 
________________________    ________________________ 

________________________    ________________________ 

________________________    ________________________ 

 
________________________     ________________________ 
Datum, Unterschrift Auftraggeber(in)    Datum, Unterschrift Monteur 
 
 
 
 
 

Nur für Kunden aus dem SWA-Netz! 
Wohnen Sie außerhalb unseres Netzes, wenden 

Sie sich bitte an den jeweils zuständigen 

Messstellenbetreiber. 



 

 

 
 
 
 

Wir verweisen auf unsere Datenschutzhinweise unter www.sw-aalen.de/datenschutz 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns, den Stadtwerken Aalen GmbH, Im Hasennest 9, 73433 Aalen, Tel. 07361/952-258, Fax. 
07361/952-4258, E-Mail: Messstellenbetrieb@sw-aalen.de mittels einer eindeutigen Erklärung, z.B. durch 
einen mit der Post versandten Brief, ein Telefax oder eine E-Mail, über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie diese Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
bei den Stadtwerken Aalen GmbH eingegangen ist. 
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass mit der Ausführung des Kundenauftrags während der Widerrufsfrist begonnen 
werden soll, so haben Sie uns für bereits erbrachte Leistungen einen Betrag zu bezahlen, der dem Wert der bis 
zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, erbrachten Leistungen entspricht. 

Verlust des Widerrufsrechts: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn wir auf Ihre ausdrückliche Zustimmung hin mit 
der Ausführung der Leistungen begonnen haben und die Leistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist vollständig 
erbracht wurden. 
Diese Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
__________________  ______________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Auftraggeber(in) 
 
 
In Kenntnis der vorstehenden Widerrufsbelehrung verlange ich als Auftraggeber(in) ausdrücklich, dass die 
Stadtwerke Aalen GmbH mit ihrer Leistung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Mir ist bekannt, dass 
ich bei Widerruf bereits erbrachte Leistungen zu bezahlen habe und bei vollständiger Vertragserfüllung durch 
die Stadtwerke Aalen GmbH mein Widerrufsrecht verliere. 
 
 
__________________  ______________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Auftraggeber(in) 
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